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Der Landesvolksanwalt
www.landesvolksanwalt.at 

www.vlandesrechnungshof.at
Landes-Rechnungshof Vorarlberg

Zur Beratung der Bürgerinnen und Bürger und zur Prüfung ihrer

Beschwerden bestellt der Vorarlberger Landtag den Landesvolks-

anwalt. Dieser steht dem Bürger als direkter Ansprechpartner zur

Verfügung und ist ein Mittler zwischen Bürger und Behörde in

allen Angelegenheiten der Landes- und Gemeindeverwaltung. Als

Verfassungsorgan ist er unabhängig von der Verwaltung und den

politischen Institutionen, dem Vorarlberger Landtag berichtet er

regelmäßig über seine Tätigkeit. 

Der Vorarlberger Landtag hat 1999 die Einrichtung eines Landes-

Rechnungshofes beschlossen. Dieser ist ein Organ des Landtages,

nur diesem verantwortlich und von der Landesregierung unabhängig.

Der Direktor wird vom Landtag für die Dauer von sechs Jahren gewählt.

Sein Team besteht aus zwei Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeitern.

Vorarlberg hat als erstes Bundes-
land im Jahre 1985 einen eigenen
Landesvolksanwalt – zusätzlich

zur Volksanwaltschaft des Bundes in
Wien – bestellt. 

Beratung und Prüfung 

von Beschwerden

Zentrale Aufgaben des Landesvolksan-
waltes sind die Beratung der Bürge-
rinnen und Bürger, sowie die Prüfung ihrer
Beschwerden. Die für die Wahl durch
den Landtag erforderliche Mehrheit von
drei Viertel der abgegebenen Stimmen
garantiert eine breite Akzeptanz über
Parteigrenzen hinweg. Die 6-jährige
Amtsperiode und die weitgehende organi-
satorische Selbstständigkeit (Einrich-
tung des Büros, Bestellung der Mitar-
beiter, Verfügung über Haushaltsmittel)
sichern die Unabhängigkeit gegenüber
der Verwaltung und allen politischen
Institutionen. Dem Landtag berichtet
der Landesvolksanwalt regelmäßig
über die an ihn herangetragenen Be-

schwerden, einmal im Jahr mit einem
umfangreichen Tätigkeitsbericht, welcher
auch veröffentlicht wird.

Mittler zwischen Bürger 

und Verwaltung 

Die Zuständigkeit erstreckt sich auf alle
Verwaltungsangelegenheiten des Landes
Vorarlberg sowie aller 96 Gemeinden
(auch als Träger von Privatrechten).
Landesvolksanwalt Felix Dünser und
sein Team stehen den Bürgern vor allem
für folgende Aufgaben zur Verfügung: 

Auskunft und Beratung in allen Ange-
legenheiten der Landes- und Gemeinde-
verwaltung, Prüfung von Beschwerden
über Verwaltungsentscheidungen oder
das Verhalten von Verwaltungsorganen
sowie Weiterleitung von Anregungen zu
Gesetzgebung und Verwaltung. Als
Mittler zwischen den Bürgern und der
Verwaltung bemüht sich der Landes-
volksanwalt um eine Lösung von sach-
lichen und persönlichen Problemen

Dem Landes-Rechnungshof ob-
liegt die Überprüfung der ge-
samten Gebarung des Landes.

Prüfobjekte sind die Abteilungen und
Dienststellen der Landesverwaltung,
Gesellschaften an denen das Land mit
mindestens 50 Prozent beteiligt ist sowie
Einrichtungen, die in der Erledigung
ihrer Aufgaben durch Landesmittel
unterstützt werden. 

Der Direktor, Dr. Herbert Schmalhardt,
erstellt einen Prüfungsplan und stimmt

diesen mit dem Rechnungshof des Bundes
ab. Der Landtag, der Kontrollausschuss,
ein Viertel der Landtagsabgeordneten
sowie die Landesregierung können vom
Landes-Rechnungshof besondere Akte
der Gebarungsprüfung verlangen.

Der Schwerpunkt der Prüfungen liegt
in der Bewertung von Geschäfts- und
Kontrollrisiken und in der Zweck-
mäßigkeit der Organisation. Ziel der
Kontrolle muss es sein, dass die Mittel
des Landes bestmöglich verwendet

und wei tere  Verwal tungsvere in-
fachungen realisiert werden.

Prüfberichte des

Landes-Rechnungshofes

Die moderne Kontrollphilosophie des
Landes-Rechnungshofes kommt durch
kurze Prüfungen mit einem klaren
Schwerpunkt, einer stärkeren Zukunfts-
orientierung sowie zahlreichen Empfeh-
lungen in den Prüfberichten zum Aus-
druck.

Die Prüfberichte enthalten somit durch-
wegs Vorschläge, wie Mängel beseitigt,
Ausgaben vermieden oder gesenkt bzw.
Einnahmen geschaffen oder erhöht
werden können. Die Prüfberichte
werden im Kontrollausschuss erörtert
und anschließend im Landtag dis-
kutiert.

„Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, die Rechtmäßigkeit und Sparsamkeit zu prüfen, sondern 

auch die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit der Gebarung zu verstärken."

Seit 1997 für die Bürgerinnen und Bürger da:

Landesvolksanwalt DDr. Felix Dünser

Römerstraße 14

A-6900 Bregenz

– Telefon
05574/47027

– Fax
05574/47028

– E-Mail
buero@landesvolksanwalt.at

– Internet
www.landesvolksanwalt.at

L a n d e s v o l k s a n w a l t

v o n  Vo r a r l b e r g

mit der Verwaltung. Das Verfahren
beim Landesvolksanwalt ist weitge-
hend formfrei und mit keinen Kosten
für die Rat suchenden oder Beschwer-
de führenden Bürger verbunden. An-
fragen, Beschwerden und Anregungen
können persönlich im Büro oder bei
auswärtigen Sprechtagen (bitte Voran-
meldung) oder schriftlich an den
Landesvolksanwalt gerichtet werden,
kurze Anfragen und Erstauskünfte
sind auch telefonisch möglich.

Römerstraße 32

A-6901 Bregenz

– Telefon
05574/53069

– Fax
05574/53069-30

– E-Mail
postoffice@vlandesrechnungshof.at 

– Internet
www.vlandesrechnungshof.at

L a n d e s - R e c h n u n g s h o f
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